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Ueber das mailandische Capitulat von 1467.

Von besonderer Wichtigkeit fiir die Geschichte der Beziehungen der Eidgenossen
zum Herzogthum Mailand, beziehungsweise fir diejenige der Entstehung des jetzigen

schweizerischen Kanton's Tessin ist der Vertrag — wie alle diese Urkunden iber
die schweizerisch-mailindischen Verhailtnisse nach seiner Eintheilung in Capitel
»(apitulat« genannt —, der von allen Eidgenossen, Bern ausgenommen, nach dem

Tode Francesco Sforza's (8. Mirz 1466) mit dem Sohne desselben, Galeazzo Maria,
geschlossen wurde; durch denselben wurde nédmlich das Thal Livinen, welches Uri
seit 1441 als Pfand von Herzog Filippo Maria Visconti inne gehabt, definitiv den
Urnern als Eigenthum fiir alle Zeiten ibertragen. Allein im Anfang der Verhand-
lungen wurden von Mailand an Uri cinige Forderungen gestellt, freilich nur sehr
untergeordneter, formaler Art, welche jedoch das édusserst reizbare Ehrgefihl der
Urner nicht ertragen konnte, so dass sie nachher fallen gelassen worden sind. —
Ueber die Art und Weise, wie das geschah, soll hier kurz gehandelt werden.

Schon 1466 war am 14, August, »uff unser lieben frowen aubint im ougstenc,
zu Luzern von den Boten aller acht Orte und dem herzoglichen Bevollmichtigten,
Antonius de Besana, das Project eines Vertrages festgesetzt worden, dessen Inhalt
der Ziircher Edlibach in deutscher Sprache in seiner Chronik mittheilt.1) Diese
Edlibach'sche Redaction soll als A, im Verlaufe dieser Erdrtcrung bezeichnet werden.

In Tschudi’s eidgenéssischer Chronik ?) steht, in lateinischer (B.) und deutscher
(C,) Fassung, eine Redaction des Capitulat's vom 26, Januar 1467 (in C.: »uff Mentag
vor unser Lieben Frowen Tag ze Liechtmess«), geschlossen zu Luzern von allen
acht Orten und Antonius de Besana.

Endlich hat in der »Amtlichen Sammlung der iltern eidgenéssischen Abschiede:
Bd. II. Lucern 1863« der Herausgeber Segesser das maildndische Capitulat, ge-
schlossen am 26. Januar 1467 zu Luzern durch die Boten von sieben Orten, Bern
namlich nicht eingeschlossen, und Antonius de Besana, abdrucken lassen, ent-
sprechend dem im Staatsarchive zu Luzern liegenden Originale (D.).3)

Die Existenz von B. und C. neben D. macht Schwierigkeiten, deren - Losung
hier versucht werden soll; denn Johannes Miiller, auf den Segesser: p. 358, Anm.
zu No. 564 verweist, kennt (Bd. IV: p. 360: n. 466) D. nicht, und so ist seine Dar-
stellung dieser Verhdltnisse nicht mehr geniigend.

D. ist die definitive Redaction des Vertrages und eine Ratification derselben ist
erfolgt. Nach Segesser's Anmerkung!) hangen an der Urkunde das herzoglich-
mailandische Siegel und die der sieben Orte. —

In erster Linie sind hier die Abweichungen zwischen A. und D., dann zwischen
B. und C. gegeniiber D. zu priifen.

A. zeigt, wie schon erwahnt, Bern mit unter den Paciscenten und dazu eine
andere Reihenfolge der einzelnen Artikel®). Dann aber hat A. einen Artikel mehr

1) Mittheil. d. antiq. Ges. z. Ziirich: Bd, IV: pp. 121 — 125.

?) Chron. Helvet.: ed. J. R. Jselin: Basel 1734 —36: Bd. II.: p. 662 ff,

3) Als Beilage 41: pp. 893 — 899.

4) Daselbst: p. 899,

%) Hieriiber s, eine Vergleichung mit B. und C. in Edlibach, ed. Usteri: p. 121: Anm,
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als )., den zweiten, und in Folge dessen sechszehn statt fiinfzehn im Ganzen.
Weiter wird in Art. VIIL (in D. Art. IV.) Faido (»gan pfaid in liffinen in dz dorff)
statt Biasca als Gerichtsstitte genannt. Kinftens fehlt ih Art. X. (in D. Art. VL) die
Abstufung nach den einzelnen Summen (bis 50, 50 bis 100, iber 100 Gulden).
Sechstens ist in A. die Gegenverpflichtung der Eidgenossen meistens nicht aus-
driicklich betont. — Weit der bedeutendste Unterschied ist das in Beifiigung von
Art IL bei A. vorhandene Plus. Laut demselben sollen die Urner fir die in Art. I.
(in D. Art. X11.) ausgesprochene Uebertragung Livinen’s und fir die ihnen Livinen’s
wegen vom Herzog ertheilte Zollfreiheit und fiur die ihnen alljdhrlich in Livinen
aulallenden Zinse und Nutzniessungen alljihrlich fir alle Zeiten nach Mailand in
die Stadt vier Habichte und eine neue Armbrust geben, und zwar zwischen Johannes
des Tiufer's und dem St. Laurentiustage — 24. Juni bis 10. August —, so dass
sie am 10. August iibergeben sein sollen.

Es folgt dic Vergleichung von B. und C.°) mit D.

Erstens schliessen auch hier, wie in A., die domini de Berna mit ab und ist
also ‘stets von den octo partes die Rede. — Zweitens weicht in B. Art. VIII. von
D.: Art. VIL.7) ab: iber die Zollfreiheit. B. erinnert noch an ein frither durch
Francesco Sforza zugestandenes Privilegium ,®, welches, im Gegensatze zu B. und D.,
nach denen per omnes vias ipsis conducentibus mercatoribus magis gralas et per eos
eligendas et nominandas der Verkehr sollte gehen dirfen, nur per rectas et usitatas
vias Zollfreiheit versprochen hatte. D. schweigt von diesem altern, ausser Kraft getre-
tenen Privilegium. — Drittens fehlt in B.: Art. IX. die weitere Ausfihrung von D.:
Art. VIII, worin im Einzelnen die zugesagle Freiheit der Markte besteht (sic quod
emplores etc,). — Viertens steht in B.: Art. XII. der mehr allgemein zusammenfassende
Satz von D.: Art. XI.: Et quod nemo ex subditis hincinde debeat vel possit incarcerari, nisi
ex probabili vel necessaria aut legittima causa, nicht. — Finftens hat B.: Art. XIIL
statt des kurzen Art. XII. von D. eine lingere Erorlerung iber die Abtretung
Livinen's, welche mehrfach mit A. iibereinstimmt. Es heisst da: weil die Urner
das Thal Livinen fortan so zu besitzen winschten, wie sie es plerisque refroactis
temporibus ®j inne gehabt, dieser ibr Wunsch aber absque dispendio dignitatis nec sine
pernicie animarum fiir Herzog und Eidgenossen nicht zu erfillen sei, so sei ein
modus honestus, quo difficultas haec planaretur et adaptaretur, aufzusuchen. Hieran
schliessen sich dann die Beschreibung der Tradition Livinen’s an Uri und, A. ent-
sprechend, die Erwiahnung der austures quatuor formosae et laudabiles und der
balista seu stambuchina una mova el honorabilis. — Sechstens ist in der Fortsetzung

6) C., die ,Copy ze Tiitsch domalen ze Lucern gemacht, ist nit vollkomlich dem Latin ze gegen
vertollmescht, doch begriffts genugsamen Bericht aller Capitlen® (Tschudi II. p. 666), lehnt sich fast
durchgingig an B. und enthilt besonders auch den Artikel von den Habichten und der Armbrust.
Dagegen steht, im Gegensalz zu B., wo Futura gebraucht sind: ,Des zu Urkund habend wir
(der Herzog) und wir (die acht Orte) unser Insigel offenlich gehenckt an diser Brief zween glich®.

7) B. fangt in Art. L mit: Et similiter quod nulla ex dictis partibus etc. einen neuen, II. Art. an.

%) Vglche. Abschiede: Bd. Il.: nr. 526: a) u. b), nr. 530: pp. 337 u. 338, 339 u. 340. Die
Resultate dieser Verhandlungen sind nicht bekannt. Doch scheint ein Abschluss nach B.: Art. VIIL

erfolgt zu sein,
%) D. h. von 1403 bis 1426 zugleich mit Obwalden,
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dieses Art. XIIL., da wo von den Forderungen des Domstiftes zu Mailand gehandelt
wird 19), von 500 Pfund als Summe derselben die Rede, wiihrend D. nur von einer
quaedam swumma spricht. Dem entsprechend redet D. auch bloss von einem un-
bestimmten residuum als Beisleuer des Herzog's, B. dagegen, dass die herzogliche
Regierung von der certa pars, der Quote, der Liviner an supra usque ad integram
summam ipsarum librarum quingentarum erginzen (supplere) miisse. Auch hier
ist wieder in D. zwei Male vom »Seelenheil« der Eidgenossen im Zusammenhange
die Rede1!).

Das sind die Hauptverschiedenheiten von B., resp. C., das freilich von dem
gefihrdeten Seelenheile schweigt, und D. Beide tragen das gleiche Datum, 26. Januar
1467, und doch weichen sie in mehreren Puncten von einander ab. Zuerst ist
hier die Entwicklung der Differenzpuncte, so weit das mdglich ist, zu
erklaren, dann der Versuch zu machen, die Datirung von zwei ungleichen
Instrumenten vom gleichen Tage in das richtige Licht zu stellen.

Erstlich die Nichterwdhnung des Seelenheiles in D. — Tschudi erzidhlt (Bd. II.:
p. 670): es sei, als der Brief des Biindnisses gemacht war12?) und die deutsche
Copie der lateinischen Urkunde nicht geniigend entsprach 13), Unwille in den Orten
entstanden: man habe hieriiber etliche Tage zu Luzern abgehalten. Weil es aber
eigentlich nicht an den Hauptartikeln mangelte, hitten es nachher alle Orte bei
dieser Verdeutschung belassen, ohne die Urner: diese seien bise gewesen, dass im
lateinischen Hauptbriefe stand, sie konnten ohne Beschwerung ihrer Seelen Livinen
nicht haben, ebenso iiber den Modus der Uebertragung und die jahrliche Abgabe.
Sie meinten, ihnen dirfe der Herzog die Seelen nicht aufheben; er und sein Vater
hitten das Herzogthum nur mit Gewalt und ohne Recht; er sei nicht fiirstlichen
Stammes, noch Herkommen’s, ausser dass seine Mutter, Frau Blanca, eine mai-
lindische Bastardin, und wenn er nun all das mailindische Land, ohne fiir seine
Seele Angst zu haben, inne halte, diirfe er auch ihnen ihre Seelen nicht »fiirziehen«
und sich dieselben zinsbar machen wollen. Aus Livinen — sagten sie — sei ihren
Vorfahren viel Uebel durch die mailindischen Firsten erwachsen; desshalb miissten
sie nun, um sich selbst vor Schaden zu sein, dieses Thal einnehmen.

Mit diesem Berichte Tschudi’s ist nun ein Abschied vom Tage zu Luzern,
9. Mérz 146714), in Verbindung zu setzen, den Segesser, da das Original verloren
ist, Tschudi an dieser Stelle entheben musste. Demselben ist zu entnehmen. dass
damals noch kein Abschluss in der Sache von der Seite der Eidgenossen erfolgt
war. — Es steht da folgendes: »Friher einmal« sei hinsichtlich der »Verbiindnus
und Vereinigung mit Mailand« abgeredet worden, dass der Stadtschreiber von Luzern
die »Abredung derselben Sach«, »wie denn zuletst abgeredt und von den Eid-

10) In D. bildet dieser Punct einen eigenen Art. XIII,

1) Ne ecclesia laeditur in perniciem et interitum animarum (des Herzog's und der domini con-
foederati), und: ,dass die Kirche und die Domherren integram satisfactionem sibi debitam erhalten“
et conseguenter salventur animae tam . ... quam ,der Eidgenossen*.

1) Vglche. hier n. 6 iiber C.; B. ist ,unterschrieben® durch Konrad Schock, durch die Eid-
genossen ad dictandum et ordinandum omnia et singula supra scripta ad hoc deputatus.

13) In C. fehlt eben auch die Erwiahnung des Seelenheiles.

4) Bd, IL: or, 573: ), p. 362,
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genossen zugeseite 13), schreiben und »die Geschrifften ze Latin und Titsche 16)
jedem Orte schicken solle, und dass, »ob die Schriften glich stundind, zugeseit ist
und zugeseit sin sol«. — Das musste mittlerweile vollzogen worden sein. Denn eben
am 9. Mirz wurde nun beschlossen: »nachdem und jegklichem Ort die Geschrifften
beschechen sind«, solle der Stadtschreiber, falls es einem oder dem andern Orte
scheine, die beiden Redactionen seien sich nicht entsprechend, die Luzerner hievon
bis zum 15. Mirz in Kenntniss setzen. Diese sollen dann, »ob jeman darin reden
wolte, Gewalt haben, darin einen neuen Tag nach Luzern anzusetzen, den
auch die eidgendssischen Boten zur Beendigung der Sache »suchen und leisten«
sollen. Die Orte, welche sich mit der Redaction begniigen, sollen zum nichsten
Sonntag, eben den 15. Mirz, nach Luzern nichts sagen lassen. Wird das tberall von
den Orten, »als das verlassen ist«, zugesagt, so sollen die von Luzern, Schwyz,
Unterwalden, Zug ihre Boten »uf den gesetzten Landtag« — nach Uri*7) — schicken,
pmit Inen ze redenc; denn es sei ganz der Wille der Eidgenossen, »semlichem
nachzukommenc, da es der Eidgenossen und des ganzen Landes Nutzen und Ehre sei.

Tschudi nun meint, nach vielen Unterhandlungen seien die Urner endlich doch
auch in das mailindische Biindniss eingetreten, wie es bei ihm lateinisch stehe (B.).
Dem ist nicht so, wie D. uns belehrt. »Harten Nacken's«, wie der Zeitgenosse
Albert von Bonstetten die Urner schildert8), hatten die neuen Herren Livinen’s
ihren Willen durchgesetzt.

Zweitens das Wegbleiben Bern’s vom Capitulate, — Auch hiefiir fehlen die Belege
uns nicht. Am 23. Mirz 1467 schreibt Bern an Luzern, es habe mit Savoyen seit
langen Jahren enge Beziehungen und konne desshalb der Vereinigung mit Mailand
nicht beitreten, und am 11. August desselben Jahres an Freiburg, es habe dem
Herzog von Savoyen zu Ehren das mailindische Biindniss abgeschlagen und auch
andere Orte abgemahnt 19).

Noch bleibt die Schwierigkeit wegen des Datum’s vom D., 26. Januar, wihrend
doch das Capitulat nach dem Vorhergehenden jedenfalls erst nach dem 23. Mirz,
wahrscheinlich im Sommer 1467 zu Stande kam. — Da ist zu verweisen auf die
Angabe Segesser’s (Die Beziehungen der Schweizer zu Mathias Corvinus, Konig
von Ungarn, 1476 bis 1490: p. 26, Lucern: 1860), dass Staatsvertrige stets von
dem Tage datirt wurden, an dem sich die Unterhindler, resp. die Tagsatzungs-
gesandten, sei es auch unter Raltificationsvorbehalt, mit der Gegenpartei liber den
Abschluss einigten, wihrend doch oft mancherlei der durch Beifigung des Standes-
sigill's ausgedriickten Ratification der einzelnen Orte entgegen stehende Schwierig-
keiten nachher noch zu beseiligen waren. — Ein schlagendes Beispiel und eine
treffliche Parallele zu D. ist der Brief des ewigen Burgrechtes vom 23. Mai 1477,
wo eben in den Worten: »und ob wir nun hin fir dehein burger mer alsso nemen

18) Unzweifelhaft am 26. Januar, gegeniiber dem 14. August 1466.

16) Wohl B. und C.

17) Beifiigung Segesser's, wohl ohne allen Zweifel richtig: es ist eben der von Tschudi erzihlte
Widerspruch.

#) Descriptio Helvetiae, in den Mittheil. d, antiqu. Ges.: Bd. IIL.: p. 100.

19) Abschiede: Bd. II.: p. 362: zu mr. 573: f).
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wurden, wer oder welche die weren und sin mdchtten, das doch das burgrecht
allen andern burgrechtten, die wir hie nach an uns nemen, vorgan sola 2?), ein
Passus enthalten ist; der als neu vom Rathe zu Bern beschlossen erst am 8. August
1477 in das Rathsmanual von Bern eingetragen worden ist2!).

) L. c.: p. 929.
) Segesser: Beitrige zur Geschichte des Stanser-Verkommnisses, in Kopp's Geschichtsblittern
aus der Schweiz: Bd. I.: p. 37, Lucern: 1854.
Dr. G. Meyer von Knonau.

Die Dynasten Brun von Razins.
(Nachtrag zu No. 1 und 2 des Anzeigers von 1865.)

Verschiedene nachtriglich aufgefundene Daten filhren auf die bestimmte Ver-
muthung, dass das in Worten angegebene Datum des Ehecontracts zwischen Johann
von Rietberg und Bertha von Raziins (Anzeiger Jahrgang 1865 No. 2 S. 28) nicht
vom Jahre 1302, sondern vom Jahre 1320 zu verstehen sei. Die daraus folgenden
Verinderungen fiir die vorangehende Darstellung (Ebenda No. 1 S. 1 u. 2, ergeben
sich von selbst, storen aber den Zusammenhang und die Ergebnisse desselben
nicht. W.v. J

Reclusen, nicht Leprose.
(Eine Berichtigung. )

In Nummer 4 des Anzeigers vom vorigen Jahrgang wird auf Seite 61 und 62
vorausgesetzt, dass unter den Reclusen Aussitzige. lLeprosen, zu verstehen seien
oder iiberhaupt mit unheilbaren Krankheiten behaftete Personen. Dem ist aber
nicht so, sondern es waren Monche und Nonnen, die sich unter gewissen Cere-
monien feierlich und {ir immer in eine Zelle nahe bei einer Kirche einschliessen
liessen, wie St. Wiborada in St. Gallen, oder St. Fintan in Rheinau, und viele Andere
in den verschiedensten Orten. Die Acta Sanctorum und alten Kloster-Annalen bieten
uns der Beispiele zu Dutzenden. Vuarchiére (Vuachére), bei Lausanne darf also
nicht unter die Leproserien gezihlt werden. L.

SPRACHE UN P_ LITTERATUR.

Versuchte Erklirung zweier Namen im Umfange des alten Helvetien.
L .

Bis in den #ussersten Westen Europas drang der Ruf des tyrischen Stadt-
gottes, seit die Phonicier noch vor Ablauf des 12. Jahrhunderts vor unserer Aera
in Gades ihrem Herakles Tempel und Siulen errichtet hatten (Herculis columnas
Gadibus sacratas, und delubrum Herculis antiquius Gaditano, scil. prope Lixum,
Plin. H. N. 11,242, XIX, 63). Allein nicht nur die Inseln und Kistenlinder des



	Ueber das mailändische Capitulat von 1467

